
Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Geschäftsbedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen (nachfolgend Kunde oder Reisender genannt) und der Tourismusgemeinschaft Oberpfäl-
zer Wald (nachstehend „TOW“ abgekürzt) und den Tourismusstellen der jeweiligen Kommunen, im Buchungsfall ab dem 01.07.2018 zustande kommenden Vermittlungsvertrages. Sie ergänzen die 
gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 251 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. Die nachfolgenden Bestimmungen 
über die Vermittlung von Pauschalreiseverträgen („Reisevermittlung“) gemäß § 651v BGB n.F. gelten ausschließlich, wenn der Reisevermittler das Formblatt über Pauschalreisen aushändigt. In dem 
Formblatt ist der vermittelte Reiseveranstalter als verantwortliches Unternehmen für die Erbringung der Pauschalreise ausgewiesen. Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung 
sorgfältig durch!

1. Vertragsschluss, gesetzliche Vorschriften

1.1. Mit der Annahme des Vermittlungsauftrags des Kunden 
durch die TOW kommt zwischen dem Kunden und der TOW der 
Vertrag über die Vermittlung von Reiseleistungen zustande. 
Auftrag und Annahme bedürfen keiner bestimmten Form.
1.2. Wird der Auftrag auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) 
erteilt, so bestätigt die TOW den Eingang des Auftrags unver-
züglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung 
stellt noch keine Bestätigung der Annahme des Vermittlungs-
auftrags dar.
1.3. Die beiderseitigen Rechte und Pflichten des Kunden und der 
TOW ergeben sich, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Be-
stimmungen entgegenstehen, aus den im Einzelfall vertraglich 
getroffenen Vereinbarungen, diesen Geschäftsbedingungen 
und den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 651a ff 
BGB i.V.m. Art. 250ff. EGBGB und §§ 675, 631 ff. BGB über die 
entgeltliche Geschäftsbesorgung.
1.4. Für die Rechte und Pflichten des Kunden gegenüber 
dem Vertragspartner der vermittelten Leistung gelten aus-
schließlich die mit diesem getroffenen Vereinbarungen, ins-
besondere - soweit wirksam vereinbart - dessen Reise- oder 
Geschäftsbedingungen. Ohne besondere Vereinbarung oder 
ohne besonderen Hinweis gelten bei Beförderungsleistungen 
die auf gesetzlicher Grundlage von der zuständigen Verkehrs-
behörde oder aufgrund internationaler Übereinkommen er-
lassenen Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen. 

2. Allgemeine Vertragspflichten der TOW,  
    Auskünfte, Hinweise

2.1. Auf Basis dieser Vermittlungsbedingungen wird der Kunde 
bestmöglich beraten. Die Unterlagen über die vermittelte(n) 
Reiseleistung(en) werden dem Kunden direkt vom Leistungser-
bringer übermittelt.
2.2. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist die TOW nicht ver-
pflichtet, den jeweils günstigsten Anbieter der angefragten 
Reiseleistung zu ermitteln und/oder anzubieten.
2.3. Ohne ausdrückliche Vereinbarung übernimmt die TOW be-
züglich Auskünften zu Preisen, Leistungen, Buchungskonditio-
nen und sonstigen Umständen der Reiseleistung keine Garantie 
i.S. von § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB und bezüglich Auskünften über 
die Verfügbarkeit der vom Vermittler zu vermittelnden Leis-
tungen keine Beschaffungsgarantie im Sinne dieser Vorschrift. 

3. Mitwirkungspflichten des Kunden 
     gegenüber der TOW

3.1. Der Kunde hat für ihn erkennbare Fehler oder Mängel der 
Vermittlungstätigkeit von der TOW nach deren Feststellung 
diesem unverzüglich mitzuteilen. Hierunter fallen insbesonde-
re fehlerhafte oder unvollständige Angaben von persönlichen 
Kundendaten, sonstiger Informationen, Auskünfte und Unter-
lagen über die vermittelten Reiseleistungen, sowie die nicht 
vollständige Ausführung von Vermittlungsleistungen (z. B. 
nicht vorgenommene Buchungen oder Reservierungen).
3.2. Der Kunde wird in seinem eigenen Interesse gebeten, die 
TOW auf besondere Bedürfnisse oder Einschränkungen im Hin-
blick auf die nachgefragten Reiseleistungen hinzuweisen.

4. Zahlungen des Kunden/Reisenden  
     auf Pauschalreisen

4.1. Der vermittelte Reiseveranstalter darf Zahlungen auf den 
Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder 
annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungs-
vertrag des Reiseveranstalters besteht und dem Kunden der 
Sicherungsschein des Reiseveranstalters mit Namen und Kon-
taktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher 
und hervorgehobener Weise übergeben wurde.

5. Erklärungen des Kunden/Reisenden

5.1. Die TOW gilt als vom Reiseveranstalter bevollmächtigt, 
Mängelanzeigen sowie andere Erklärungen des Kunden/Rei-
senden bezüglich der Erbringung der Pauschalreise entgegen-
zunehmen. Die TOW wird den Reiseveranstalter unverzüglich 
von solchen Erklärungen des Reisenden in Kenntnis setzen. 
Die TOW empfiehlt zur Vermeidung von Zeitverlusten trotz 
unverzüglicher Weiterleitung, entsprechende Erklärungen 
unmittelbar gegenüber dem Reiseveranstalter oder der Kon-
taktstelle des Reiseveranstalters zu erklären.

6. Pflichten der TOW bei Reklamationen des Kunden gegen 
      über den vermittelten Leistungserbringern

6.1. Bezüglich etwaiger Ansprüche des Kunden ge-
genüber den vermittelten Leistungserbringern be-

§ 1 Stellung der Tourismusgemeinschaft OW und der Touris-
musstellen

a) Die Tourismusgemeinschaft OW hat ausschließlich die 
Stellung eines Herausgebers von überregionalen Gastgeber-
verzeichnissen bzw. Internetseiten. Sie ist nicht Anbieter der 
Beherbergungsleistungen und im Buchungsfall nicht Vertrags-
partner des Gastes. 
b) Die Tourismusstellen der Kommunen haben, soweit keine 
anderweitigen Vereinbarungen ausdrücklich getroffen wurden, 
lediglich die Stellung eines Vermittlers. Sie haften weder für 
die Angaben des Gastgebers zu Preisen und Leistungen noch 
für Leistungen und Leistungsstörungen hinsichtlich der vom 
Gastgeber zu erbringenden Leistungen. Eine etwaige Haftung 
der Tourismusstellen aus dem Vermittlungsvertrag bleibt hier-
von unberührt.
c) Die vorliegenden Gastaufnahmebedingungen gelten, soweit 
wirksam vereinbart, für alle Buchungen von Unterkünften, bei 
denen Buchungsgrundlage das von der Tourismusgemeinschaft 
OW herausgegebene Gastgeberverzeichnis ist, bzw. bei Buchun-
gen auf der Grundlage entsprechender Angebote im Internet die 
dortigen Beschreibungen.
d) Die Gastgeber sind dazu berechtigt, mit dem Gast  
im Einzelfall andere als die vorliegenden Gastaufnahmebe-
dingungen zu vereinbaren bzw. individuelle und abweichen-
de Vereinbarungen von diesen Gastaufnahmebedingungen  
zu treffen.
e) Die vorliegenden Gastaufnahmebedingungen gelten nicht für 
Verträge über Pauschalangebote oder sonstige Angebote des 
Gastgebers oder der Tourismusstellen.

§ 2 Abschluss des Gastaufnahmevertrages

a) Für alle Buchungsarten gilt:
aa) Mit der Buchung bietet der Gast dem Gastgeber den Ab-
schluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. Der Bu-
chung kann eine unverbindliche Auskunft des Gastgebers über 
seine Unterkünfte und deren aktuelle Verfügbarkeit voraus-
gehen. Die Buchung kann auf allen Buchungswegen erfolgen, 
die vom Gastgeber angeboten werden. Die Buchung des Gastes 
kann also mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder 
auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Falls die 
Buchung des Gastes elektronisch erfolgt, wird dem Gast der 
Eingang der Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg be-
stätigt. Im Interesse der Vertragsparteien sollte die Schriftform 
gewählt werden.
bb) Der Gastaufnahmevertrag kommt mit dem Zugang der 
Annahmeerklärung (Buchungsbestätigung) des Gastgebers 
zustande oder wenn die Unterkunft dem Gast kurzfristig bereit-
gestellt wird. Die Annahmeerklärung bedarf keiner bestimmten 
Form. Auch Bestätigungen, die mündlich und telefonisch erfol-
gen, sind sowohl für den Gast als auch den Gastgeber rechtlich 
verbindlich.
cc) Die Buchung erfolgt durch den buchenden Gast auch  
für alle Personen, welche in der Buchung mit aufgeführt werden, 
und für deren Vertragsverpflichtungen der buchende Gast wie 
für seine eigenen Verpflichtungen einsteht. Letzteres gilt nur 
dann, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen 
hat.
dd) Im Regelfall wird dem Gast von dem Gastgeber (oder in des-
sen Vertretung von der Tourismusstelle) bei mündlich oder tele-
fonisch erfolgten Buchungen eine schriftliche Ausfertigung der 
Buchungsbestätigung übermittelt. Bei solchen Buchungen ist 
die Rechtswirksamkeit des Gastaufnahmevertrages allerdings 
nicht vom Zugang der schriftlichen Ausfertigung der Buchungs-
bestätigung abhängig.
ee) Falls der Gastgeber auf entsprechende Anfrage des Gastes 
keine verbindliche Buchungsbestätigung vornimmt, sondern 
dem Gast seinerseits ein verbindliches Angebot unterbreitet, so 
kommt der Vertrag rechtsverbindlich erst dann zustande, wenn 
dem Gastgeber die Annahmeerklärung des Gastes ohne Erwei-
terungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen inner-
halb einer vom Gastgeber hierfür gegebenenfalls im Angebot 
angegebenen Form und Frist zugeht.
ff) Der Gast bietet dem Gastgeber, vertreten durch die Touris-
musstellen als Vermittler, auf mündlichem, schriftlichem oder 
telefonischem Wege oder per Telefax oder E-Mail den Abschluss 
eines Gastaufnahmevertrages an. Mit der Buchungsbestätigung 
der Tourismusstelle, die diese als Vertreter des Gastgebers ab-
gibt, kommt der Gastaufnahmevertrag zustande.
gg) Die Tourismusgemeinschaft OW und die Gastgeber wei-
sen darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften  
(§ 312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Beherbergungsver-
trägen, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, 
Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nach-
richten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien) abgeschlos-
sen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich 
die gesetzlichen Regelungen über die Nichtinanspruchnahme 
von Mietleistungen (§ 537 BGB) gelten (siehe hierzu auch § 

steht keine Pflicht der TOW zur Beratung über Art, 
Umfang, Höhe, Anspruchsvoraussetzungen und einzu-
haltende Fristen oder sonstige rechtliche Bestimmungen. 

7. Wichtige Hinweise zu Versicherungen von 
    Reiseleistungen

7.1. Die TOW weist auf die Möglichkeit hin, zur Minimierung 
eines Kostenrisikos bei Stornierungen durch den Kunden eine 
Reiserücktrittskostenversicherung bei Buchung abzuschließen.
7.2. Der Kunde wird weiterhin darauf hingewiesen, dass eine 
Reiserücktrittskostenversicherung üblicherweise nicht den 
entstehenden Schaden abdeckt, der ihm durch einen - auch 
unverschuldeten - Abbruch der Inanspruchnahme der Reiseleis-
tungen nach deren Antritt entstehen kann. Eine Reiseabbruch-
versicherung ist in der Regel gesondert abzuschließen. 
7.3. Bei der Vermittlung von Reiseversicherungen wird der 
Kunde darauf hingewiesen, dass die Versicherungsbedin-
gungen der vermittelten Reiseversicherungen besondere 
Vertragsbedingungen und/oder Mitwirkungspflichten des 
Kunden enthalten können, insbesondere Haftungsausschlüsse 
(z. B. bei Vorerkrankungen), Fristen für die Schadensanzei-
ge und Selbstbehalte. Die TOW haftet nicht, soweit sie keine 
Falschauskunft bezüglich der Versicherungsbedingungen 
getätigt hat und der vermittelte Reiseversicherer aufgrund 
von wirksam vereinbarten Versicherungsbedingungen ein 
Leistungsverweigerungsrecht gegenüber dem Kunden hat. 

8. Haftung der TOW

8.1. Soweit die TOW eine entsprechende vertragliche Pflicht 
nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden über-
nommen hat, haftet die TOW nicht für das Zustandekommen von 
Verträgen mit den zu vermittelnden Leistungserbringern.
8.2. Die TOW haftet nicht für Mängel und Schäden, die dem Kun-
den im Zusammenhang mit der vermittelten Reiseleistung ent-
stehen. Dies gilt nicht bei einer ausdrücklichen diesbezüglichen 
Vereinbarung oder Zusicherung der TOW, insbesondere, wenn 
diese von der Leistungsbeschreibung des Leistungserbringers 
erheblich abweicht.
8.3. Eine etwaige eigene Haftung der TOW aus der schuldhaften 
Verletzung von Vermittlerpflichten sowie die Haftung nach § 
651x BGB bleibt von den vorstehenden Bestimmungen unberührt. 

9. Alternative Streitbeilegung,  
     Rechtswahl und Gerichtsstand

9.1. Die TOW weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbrau-
cherstreitbeilegung darauf hin, dass die TOW nicht an einer 
freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine 
Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Vermitt-
lerbedingungen für die TOW verpflichtend würde, informiert 
die TOW die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. Die TOW 
weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsver-
kehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbei-
legungs-Plattform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
9.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitglied-
staats der Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger 
sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Kunden/Reisenden und der TOW die ausschließliche 
Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Rei-
sende können die TOW ausschließlich an deren Sitz verklagen.
9.3. Für Klagen der TOW gegen Kunden, bzw. Vertragspartner 
des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland 
haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Ge-
richtsstand der Sitz der TOW vereinbart.
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5 dieser Gastaufnahmebedingungen). Ein Widerrufsrecht be-
steht jedoch, wenn der Beherbergungsvertrag außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die 
mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss 
beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrau-
chers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein  
Widerrufsrecht ebenfalls nicht.
b) Bei Buchungen, die im Internet erfolgen, gilt für  
den Vertragsabschluss:
aa) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungs-
pflichtig buchen“ bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss 
des Gastaufnahmevertrages verbindlich an.
bb) Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung zustande, 
welche sofort nach Vornahme der Buchung des Gastes durch 
Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ mit der 
Darstellung der Buchungsbestätigung am Bildschirm erfolgt 
(Buchung in Echtzeit). Dem Gast wird die Möglichkeit zur Spei-
cherung und zum Ausdruck der Buchungsbestätigung angebo-
ten. Die Verbindlichkeit des Gastaufnahmevertrages ist jedoch 
nicht davon abhängig, dass der Gast diese Möglichkeiten zur 
Speicherung oder zum Ausdruck nutzt. Im Regelfall wird der 
Gastgeber bzw. die Tourismusgemeinschaft OW dem Gast zusätz-
lich eine Ausfertigung der Buchungsbestätigung per E-Mail, E-
Mail-Anhang, Post oder Fax übermitteln. Der Zugang einer sol-
chen zusätzlich übermittelten Buchungsbestätigung ist jedoch 
gleichfalls nicht Voraussetzung für die Rechtsverbindlichkeit 
des Gastaufnahmevertrages.

§ 3 Leistungen und Preise

a) Die Leistungen, die vom Gastgeber geschuldet werden, erge-
ben sich ausschließlich aus dem Buchungsangebot in Verbin-
dung mit den Angaben im Katalog.
b) Bei den Preisen, die im Katalog angegeben werden,  
handelt es sich um Endpreise. Sie beinhalten auch, soweit zwi-
schen Gastgeber und Gast nichts anderes vereinbart ist, alle 
Nebenkosten. 
c) Etwas anderes gilt für die Kurtaxe sowie die Entgelte für 
Leistungen, bei denen in der Buchungsgrundlage bzw. dem 
Katalog eine verbrauchsabhängige Abrechnung angegeben 
oder gesondert vereinbart ist (z. B. Strom, Gas, Wasser) so-
wie für Wahl- oder sonstige Zusatzleistungen. Diese kön-
nen gesondert anfallen und ausgewiesen werden. Falls sich 
Gastgeber und Gast ausdrücklich über eine verbrauchsab-
hängige Abrechnung oder Zusatzleistungen geeinigt haben  
(z. B. Bettwäsche, Endreinigung), deren Inanspruchnahme dem 
Gast freigestellt sind, dann sind diese Nebenkosten gesondert 
in Rechnung zu stellen.

§ 4 Anzahlung, Kaution und Bezahlung

a) Vereinbaren die Vertragsparteien eine Anzahlung in Höhe 
von 10 % des Gesamtpreises, so hat der Gast diese Anzahlung 
bei Vertragsschluss zu zahlen. Der Restbetrag (Gesamtpreis ab-
züglich Anzahlung) muss bis spätestens 14 Tage vor Mietbeginn 
beim Gastgeber eingegangen sein.
b) Gastgeber und Gast können eine Kaution in Höhe von 100 
EURO als Sicherheit für überlassene Einrichtungs- und Ausstat-
tungsgegenstände vereinbaren. Diese ist (sofern vereinbart) 
bei Übergabe des Schlüssels zu leisten. Die Kaution ist nicht ver-
zinslich. Nach ordnungsgemäßer Übergabe der Ferienwohnung 
zahlt der Gastgeber die Kaution am Ende des Mietaufenthaltes 
an den Gast zurück.
c) Wenn die An- oder Restzahlung nicht rechtzeitig beim Gastge-
ber eingehen, behält sich der Gastgeber vor, vom Vertrag nach 
erfolgter Mahnung mit Fristsetzung zurückzutreten. In diesem 
Fall ist der Gast zum Ersatz der entstandenen Aufwendungen 
und des entgangenen Gewinns verpflichtet. Der Gast kann mit 
Rücktrittskosten entsprechend des § 7 belastet werden.
d) Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck 
sind nicht möglich. Kreditkartenzahlungen sind nur möglich, 
wenn dies vereinbart oder vom Gastgeber allgemein durch Aus-
hang angeboten wird. Zahlungen am Aufenthaltsende sind nicht 
durch Überweisung möglich.

§ 5 Mietzeitraum, An- und Abreise

a) Der Gastgeber stellt dem Gast das Mietobjekt am Anreisetag 
ab 14.00 Uhr in vertragsgemäßem Zustand zur Verfügung. Falls 
der Gast nach 18.00 Uhr anreisen sollte, so soll er dies dem Gast-
geber mitteilen. Falls diese Mitteilung unterbleibt, behält sich 
der Gastgeber vor, die Unterkunft bei einer einzelnen Übernach-
tung 2 Stunden nach dem vereinbarten Bereitstellungstermin 
sowie bei mehr als einer Übernachtung am Folgetag nach 12 Uhr 
anderweitig zu belegen.
b) Der Gast hat das Mietobjekt dem Gastgeber am Tag der Abrei-
se bis spätestens 10.00 Uhr geräumt in besenreinem Zustand zu 
übergeben. Der Gast muss vor der Abreise das Geschirr spülen 
und die Papierkörbe und Mülleimer entleeren.

§ 6 Inventarliste und Pflichten des Gastes

a) Unmittelbar nach seiner Ankunft soll der Gast die Ferienwoh-
nung/das Ferienhaus anhand der im Mietobjekt befindlichen 
Inventarliste auf Vollständigkeit sowie auf Gebrauchsfähigkeit 
überprüfen. Der Gast verpflichtet sich, spätestens an dem der 
Ankunft folgenden Tag dem Gastgeber (oder der von dem Gast-
geber benannten Kontaktperson) etwaige Fehlbestände und 
eventuell festgestellte Mängel mitzuteilen.
b) Der Gast hat die Mieträumlichkeiten, die Einrichtungsge-
genstände sowie das Inventar pfleglich und mit aller Sorg-
falt zu behandeln. Falls der Gast schuldhaft Einrichtungs-
gegenstände, Mieträume oder das Gebäude sowie zu den  
Mieträumlichkeiten oder dem Gebäude gehörende Anlagen 
beschädigt, ist er dem Gastgeber gegenüber im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften ersatzpflichtig. Das gilt jedoch nur 
dann, wenn und insoweit es sich um eine schuldhafte Verur-
sachung von Seiten des Gastes, seiner Begleitpersonen oder 
Besuchern handelt.
c) Der Gast ist verpflichtet, während der Mietzeit in den Mieträu-
men entstehende Schäden - soweit er sie nicht selbst beseiti-
gen muss - unverzüglich dem Gastgeber oder der von diesem 
benannten Kontaktstelle (Hausverwaltung) anzuzeigen. Falls 
der Gast Schäden nicht rechtzeitig anzeigt und dadurch Folge-
schäden verursacht werden, ist der Gast hierfür im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften ersatzpflichtig.
d) Der Gast verpflichtet sich, keine Abfälle, Asche, schädliche 
Flüssigkeiten und Ähnliches in Spülsteine, Ausgussbecken und 
Toilette hineinzuwerfen oder hineinzugießen. Falls der Gast 
dies nicht beachtet und infolgedessen Verstopfungen in den Ab-
wasserrohren auftreten, so hat der Verursacher die Kosten der 
Instandsetzung zu tragen.
e) Falls eventuell Störungen an Anlagen und Einrichtungen 
des Mietobjektes auftreten, so muss der Gast selbst alles ihm 
Zumutbare tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen 
oder eventuell entstehende Schäden gering zu halten.
f) Der Gast muss die maximale Belegungszahl einhalten. 
Falls der Gast diese Bestimmung nicht beachtet und die 
in diesem Vertrag vereinbarte maximale Belegungszahl  
überschreitet, so kann der Gastgeber dem Gast gegenüber die  
außerordentliche fristlose Kündigung aussprechen. In die-
sem Fall kann der Gast mit Rücktrittskosten entsprechend des  
§ 7 belastet werden.
g) Die Gäste müssen gegenseitig und aufeinander Rücksicht 
nehmen. Sie müssen insbesondere störende Geräusche, na-
mentlich lautes Türwerfen und solche Tätigkeiten, die die Mit-
bewohner durch den entstehenden Lärm belästigen und die 
häusliche Ruhe beeinträchtigen, unterlassen. In der Zeit von 
22.00 Uhr bis 8.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr ist den 
Gästen das Musizieren untersagt. Rundfunk-, Fernseh- und Pho-
nogeräte sind nur auf Zimmerlautstärke einzustellen.
h) Falls die gemietete Unterkunft einen Mangel aufweist, der 
über eine bloße Unannehmlichkeit hinausgeht, muss der Gast 
dem Gastgeber oder dessen Beauftragten diesen Mangel unver-
züglich anzeigen. Das ermöglicht es dem Gastgeber, den oder 
die Mängel zu beseitigen. Für den Fall, dass der Gast diese Mit-
teilung unterlässt, hat er keine Ansprüche wegen Nichterfüllung 
der vertragsgemäßen Leistungen.

§ 7 Rücktritt durch den Gast

a) Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet so-
wohl den Gastgeber als auch den Gast dazu, den Vertrag zu er-
füllen. Das gilt unabhängig davon, für welche Dauer der Vertrag 
abgeschlossen ist. 
b) Der Gast kann nicht einseitig kostenfrei von einer  
rechtsverbindlichen Buchung zurücktreten. Falls der Gast 
dennoch vor Beginn der Mietzeit gegenüber dem Vermieter 
vom Gastaufnahmevertrag zurücktritt, muss er (unabhän-
gig von dem Zeitpunkt und von dem Grund des Rücktritts) 
den vereinbarten oder betriebsüblichen Aufenthaltspreis  
einschließlich des Verpflegungsanteils sowie der Entgelte für  
Zusatzleistungen an den Gastgeber zahlen. Der Gastgeber muss 
sich jedoch die ersparten Aufwendungen, um die er sich nach 
Treu und Glauben zu bemühen hat, und eine anderweitige Bele-
gung auf den Erfüllungsanspruch gegenüber dem Gast anrech-
nen lassen.
c) Für den Rücktritt bedarf es einer schriftlichen Rücktritts-
erklärung. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der  
Erklärung beim Gastgeber. 
d) Im Falle des Rücktritts vom Gastaufnahmevertrag hat der 
Gast pauschalen Ersatz für die beim Gastgeber bereits ent-
standenen Aufwendungen und den entgangenen Gewinn in der 
nachfolgenden Höhe zu leisten:
Rücktritt bis zum 45. Tag
vor Beginn der Mietzeit: 		  20 %
(mindestens jedoch 25 EURO)
Rücktritt bis zum 35. Tag
vor Beginn der Mietzeit: 		  50 %
danach und bei Nichterscheinen: 		  90 % 
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Sehr geehrter Gast, 
die nachfolgenden Bedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des im Buchungsfall zwischen dem Gast und dem gewerblichen Beherbergungsbetrieb oder dem Privatvermieter – nachstehend 
einheitlich „Gastgeber“ abgekürzt – zustande kommenden Gastaufnahmevertrags und regeln ergänzend zu den gesetzlichen Vorschriften das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und dem Gastgeber und 
die Vermittlungstätigkeit der Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald – nachstehend „Tourismusgemeinschaft OW“ abgekürzt – und der Tourismusstellen der jeweiligen Kommunen. Bitte lesen Sie diese 
Bedingungen daher sorgfältig durch.

Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen 
für Beherbergungsleistungen
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Regelungen für die Reisevermittlung von Pauschalreisen gem. § 651v BGB durch die
Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald für Buchungen ab dem 01.07.2018


